
 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über die 
Festlegung des Vorsitzes und der 
Stellvertretung in den Unterausschüssen 

Vom 5. Juli 2018 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 5. Juli 2018 gemäß § 18 
Abs. 3 der Geschäftsordnung GO beschlossen: 

I. Der Vorsitz und die Stellvertretung in den Unterausschüssen wird wie folgt festgelegt: 

Unterausschuss Ambulante spezialfachärztliche Versorgung 
Vorsitzende:   Frau Prof. Dr. Elisabeth Pott 
Stv. Vorsitzender:  Herr Dr. Udo Degener-Hencke 

Unterausschuss Arzneimittel: 
Vorsitzender:   Herr Prof. Josef Hecken 
Stv. Vorsitzender:  Herr Christian Zahn 

Unterausschuss Bedarfsplanung: 
Vorsitzender:   Herr Prof. Josef Hecken 
Stv. Vorsitzender:  Herr Dr. Claus Vogel 

Unterausschuss DMP: 
Vorsitzender:   Frau Prof. Dr. Elisabeth Pott 
Stv. Vorsitzender:  Herr Klaus Kirschner 

Unterausschuss Methodenbewertung: 
Vorsitzender:   Frau Dr. Monika Lelgemann 
Stv. Vorsitzender:  Herr Dr. Claus Vogel 

Unterausschuss Psychotherapie: 
Vorsitzender:   Frau Dr. Monika Lelgemann 
Stv. Vorsitzender:  Herr Klaus Kirschner 

Unterausschuss Qualitätssicherung: 
Vorsitzender:   Frau Prof. Dr. Elisabeth Pott 
Stv. Vorsitzender:  Herr Dr. Rolf-Ulrich Schlenker 
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Unterausschuss Veranlasste Leistungen: 
Vorsitzender:   Frau Dr. Monika Lelgemann 
Stv. Vorsitzender:  Herr Dr. Udo Degener-Hencke 

Unterausschuss Zahnärztliche Behandlung: 
Vorsitzender:   Herr Prof. Josef Hecken 
Stv. Vorsitzender:  Herr Prof. Dr. Friedhelm Hase 

II. Der Beschluss gilt für die Dauer der 4. Amtsperiode. Der Beschluss tritt damit rückwirkend 
zum 1. Juli 2018 in Kraft. Die Geltungsdauer des Beschlusses endet am 30. Juni 2024. 

 
Der Beschluss wird auf den Internetseiten des G-BA unter www.g-ba.de veröffentlicht. 
 
Berlin, den 5. Juli 2018 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 

http://www.g-ba.de/



